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Firma:  

Bereich(e):  

Name(n) des/der Unterweisenden Datum, Uhrzeit:  

 Ort:  

 Nächste Unterweisung:  

Anlass der Unterweisung Verteiler: 

 Arbeitsaufnahme / Arbeitsplatzwechsel Kopie: 
Kopie: 
Kopie: 

 
Original: 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 
 
 
 
 

 jährliche Unterweisung 

 besonderer Anlass: 
 

Inhalt der Unterweisung 

 Allgemeiner Überblick über das Unternehmen und die Einordnung der Abteilung 

 Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes: 
- Arbeitsmedizinische Betreuung durch Betriebsarzt/-ärztin (Anschrift, Telefon, wann im Betrieb?). 
- Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch Sicherheitsfachkraft (Anschrift, Telefon, wann 

im Betrieb?). 

 Funktion und Aufgaben der Sicherheitsfachkraft: 
- U.a.: Beratung der für den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen; Betriebsanlagen 

u. technische Arbeitsmittel sicherheitstechnisch zu überprüfen; die Durchführung des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten. 

 Funktion und Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten: 
- Unterstützung des Unternehmers bei der Durchführung des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung und die direkte Einwirkung auf die Mitarbeiter. 

 Funktion und Aufgaben der Berufsgenossenschaft: 
- Sie ist Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, Aufgabe ist die Verhütung von 

Arbeitsunfällen, Leistung von Rehabilitation von Unfallverletzten, Entschädigung für 
Unfallfolgen. 

 Informationen über das Verhalten im Notfall: 
- Ersthelfer, Erste-Hilfe-Kästen 
- Bei einer Alarmierung durch Signal haben alle Mitarbeiter das Gebäude auf den 

gekennzeichneten Fluchtwegen zu verlassen und sich am Sammelpunkt einzufinden. 

 Meldepflicht und der Ablauf bei Unfällen: 
- Alle Arbeitsunfälle, Dienstwegeunfälle, Betriebssportunfälle und Wegeunfälle sind 

innerbetrieblich zu dokumentieren, auch sogenannte Bagatellunfälle, damit bei 
Folgeschäden der Versicherungsfall eindeutig ist. 

- Bei Unfällen mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Kalendertagen ist eine 
Unfallanzeige an die Berufsgenossenschaft zu veranlassen. 

 Allgemeine Gefahren im Betrieb: 
- Wir gehen davon aus, dass in einem reinen Verwaltungsbereich keine besonderen 

Gefahren für die Beschäftigten bestehen. Normale Sorgfalt, Umsicht, Aufmerksamkeit 
und Rücksicht müssen wir allerdings voraussetzen. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Seite 3 der Unterweisung vom   
 Datum  
   

Namen und Unterschrift der Unterwiesenen 
 

Name Unterschrift 
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Bemerkung:  

   

Trainer/Unterweisende/r  Geschäftsleitung z. Ktn. 

 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nutzung des Unterweisungsnachweises Erstunterweisung: 
 
Ihre Mitarbeiter können nur dann sicher arbeiten, wenn sie regelmäßig und ausreichend über Gefahren 
und richtige Verhaltensweisen informiert werden. Zur gezielten Information bieten sich Unterweisungen in 
Gruppen und auch Mitarbeitergespräche an. 

 
Besonders zu beachten sind bei Unterweisungen die Dokumentation und die 
Gesprächsführung. Diese Aspekte sind im Formular berücksichtigt, indem die für den 
Bürobereich relevanten Informationen und Aspekte bereits vorformuliert wurden und 
entsprechende Felder vorgesehen wurden. 
 
Anleitung zur Durchführung einer Unterweisung: 
 
Unterweisung vorbereiten 
 
- Geeigneten Zeitpunkt wählen (Aufmerksamkeit) 
- Genügend Zeit einplanen 
- Passenden Ort wählen, ggf. Raum reservieren (Größe, Temperatur, Geräusche) 
- Ggf. Anschauungsmaterial und technische Hilfsmittel vorbereiten 
- Ggf. Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder Betriebsarzt informieren (hinzuziehen) 
 
Didaktische Regeln beachten 
 
Einstieg in die Unterweisung 
- positive Atmosphäre erzeugen 
- Interesse wecken – Betroffene zu Beteiligten machen 
- Sagen, worum es geht – vom Allgemeinen zum Detail 
- Anlass nennen 
 
Hauptteil mit den Informationen und Praxisbezug 

- Verhalten mit Tätigkeiten verbinden (lassen) 
- Verhalten mit Gefahren begründen (lassen) 
- Gemeinsame Lösungssuche - offene Fragen stellen 
- Auf Kritik sachlich reagieren 
 
Ausblick auf zukünftige Tätigkeit 
- Die Themen zusammenfassen 
- Verständnisfragen stellen 
- Zum Handeln ermuntern 
 
Dokumentation durchführen 
- Lassen Sie die Teilnehmer unterzeichnen 
- Informieren Sie beteiligte Bereiche 
 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

 


